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Der N eubau zeigt im G rundriß hufeisenförm ige 
G estaltung. Das eigentliche V erw altungsgebäude liegt 
an der Teplitzer S traße, das R ückgebäude lehn t sich 
in 9— 1 0 m Höhe an  das Gelände der Schäferw and, 
beide sind durch das Seitengebäude verbunden, der
gestalt, daß zwischen ihnen ein g roßer H ofraum  mit 
unm ittelbarer E in fahrt von der L erchenfeldgasse en t
steht. Aus dem E rdgeschoßgrundriß  Abb. 2, S. 646, 
g eh t G rundstücksform  und Bebauung, aus diesem 
G rundriß wie aus den anderen, Abb. 3— 5, zugleich 
die R aum einteiiung hervor. Über le tztere ist noch 
Folgendes zu sagen:

Das H auptgebäude besteh t aus dem K eller, 3 vollen 
und einem ausgebauten Dachgeschoß. Das K eller
geschoß en thä lt die W ohnungen des H ausm annes und 
des Heizers, das Archiv, die H eizungsräum e, eine

ur E rrich tung  eines eigenen neuen 
V erw altungsgebäudes w urde die 
Gesellschaft, die große Teile der 
nordw estlichen Tschechoslow akei 
m it Strom  versorgt, durch die 
unzulängliche U nterbringung der 
V erw altungsbüros, der R ep ara-. 
tu rw erk sta tt, des Lagers, der 
G aragen und der dem Betriebe 
angegliederten  E ichstation, w elch’ 

letztere räum lich von  den Büros z. T. sehr en tfern t 
w aren, veran laß t.

Der B auplatz lieg t in unm ittelbarer Nähe des Bahn
hofes an der ziemlich abfallenden Teplitzer S traße, te il
weise bereits im B erggelände der Schäferw and. Die 
Teplitzer S traße zeig t g rößtenteils vierstöckige Be-

Abb. 1. G e s a m t a n s i c h t  a n  d e r  T e p l i t z e r  S t r a ß e .

bauung ; ein einstöckiges N achbarhaus oberhalb des 
N eubaues dürfte  in absehbarer Zeit ebenfalls einem 
m ehrstöckigen M iethause P la tz  m achen. An dieser Seite 
ist das V erw altungsgebäude als B randgiebel ausgebildet. 
U nm ittelbar un terha lb  des Baues m ündet die L erchen
feldgasse in die T eplitzer S traße; von dieser Stelle 
führte  eine a lte  T reppenan lage dicht an der Baustelle 
em por nach verschiedenen Villen, die bereits in erheb
licher Höhe am  A bhang der Schäferw and stehen. Diese 
T reppe w urde gelegentlich des N eubaues wesentlich 
b re ite r neu hergeste llt und  bildet einen Zugang zu der 
an der rückw ärtigen  Grenze des B augrundstückes ge
p lan ten , p ara lle l m it der T eplitzer S traße verlaufenden  
neuen S traße, die bereits 9— 10 m über dem Hof
gelände liegt.

W aschküche, die erforderlichen W irtschaftsräum e und  
die Räum e für die elek trischen  A nlagen.

Der H aup te ingang  lieg t in der Mitte der H au p t
fron t und  fü h rt in die E ingangshalle, von der eine drei
arm ige H aup ttreppe  bis zum 3. O bergeschoß führt. In 
diesem Geschoß liegen hauptsächlich  die technischen 
Büros, außerdem  die K asse, das E inkaufsbüro  und . das 
Büro der B etriebsinspektion sowie die T elephonzentrale .

Im  I. O bergeschoß liegen haup tsäch lich  die D irek 
tionsräum e m it dem Sitzungszim m er, die erforderlichen  
R äum e für die technischen u nd  ju ristischen  S ekretäre , 
Schreibm aschinenzim m er und  die R eg istra tu r.

Die kaufm ännische A bteilung n im m t das gesam te 
II. S tockw erk ein. Säm tliche B üroges diosse en tha lten  
außerdem  die nö tigen T o ile tten  und  G arderoben.

645



Abb. 2—5. G r u n d r i s s e  d e s  
V e r w a l t u n g s g e b ä u d e s .  (1 : 500.)

Im II. Stock sind zwei geräum ige D irek to r
wohnungen eingebaut, von denen durch p riv a te  
Treppen w eitere W ohnräum e, die W aschküchen  
und Bodenräum e im D achgeschoß erreichbar 
sind. Dieses S tockw erk en th ä lt außerdem  zwei 
besondere getrennte W ohnräum e m it B ädern 
zur zeitweisen U nterbringung ausw ärtiger Ge
schäftsfreunde usw.

Im Dachgeschoß lieg t außerdem  noch die 
elektrische L ich tpausansta lt, durch eine N eben
treppe m it säm tlichen Geschossen und  durch 
besonderen E ingang  m it der S traße verbunden.

Das Seitengebäude en th ä lt im E rd- und
I. Obergeschoß Lagerräum e, im II. und  III. Ge
schoß die vorbildlich eingerich tete E ichstätion . 
Säm tliche Geschosse sind durch T reppe und 
elektrischen L astaufzug  m iteinander verbunden.

Im Erdgeschoß des R ückgebäudes sind 
K ellerräum e, eine R e p a ra tu rw erk s ta tt und 
außerdem  5 G aragen vorgesehen. Die beiden 
oberen Geschosse dienen zu W ohnzw ecken für 
B etriebsinspektor, M onteure und  Chauffeure.

U nter dem Hof is t die au tom atisch  tä tig e  
feuer- und  explosionssichere B enzinfüllanlage 
eingebaut.

Das Gebäude is t in Z iegelm auerw erk, säm t
liche D ecken sowie die W ände des Seiten- und 
R ückgebäudes, sow eit dies zur A ufnahm e des 
E rddruckes erforderlich  ist, sind in E isenbeton 
ausgeführt. Die D ächer des H aup t- u nd  R ü c k 
gebäudes sind als N onnen- und  M önchedach, 
das des Seitengebäudes als D achgarten , der m it 
einer der D irektorw ohnungen in V erb indung  
steht, ausgebildet (vgl. G rundriß Abb. 5, oben). 
Säm tliche F assaden , auch die B randgiebel, e r
hielten T erranovapu tz, die Sockel- u nd  die 
m ittlere P a rtie  des H aup tgebäudes m it dem 
P orta l sind in M uschelkalk - K unstste in  au s
geführt. W egen der N ähe des Bahnhofes m it 
seinen R ußablagerungen  w urden  alle R innen 
und A bfallrohre sowie die flachen E indeckungen  
in K upfer ausgeführt.

Als Fußböden w urden  in a llen  B üro
geschossen Steinholz, in den W ohngeschossen 
Stabfußboden verw endet, die D irek tionsräum e 
erhielten Filzbelag. Die T reppen  bestehen  aus 
G ranit, die öffentlichen F lu re  sind in T errazzo  
ausgeführt. Das G ebäude erh ie lt eine v e rh ä lt
nism äßig reiche elektrische A u ssta ttu n g  an 
Beleuchtung, Telephonen, elek trischen  Uhren, 
S ignalanlagen usw. A ußer reichlichen S ch lauch
hydran ten  w urden in Lager- und E ichsta tion  
autom atische F euerm eldeanlagen eingebaut.

Für die Beheizung des H aup tgebäudes 
w urde eine W arm w asserheizung, fü r die übrigen 
Gebäude D am pfheizung ausgeführt. Die W oh
nungen im H intergebäude erh ie lten  O fenheizung.

Die örtliche B auleitung lag  in den H änden 
des A rchitekten S c h a  d o w. Die M odelle für 
die B ildhauerarbeiten stam m en von B ildhauer 
^ Üu k m ’ ^ resden? die M alerei im Innern  w urde 
nach Skizzen von Prof. B a r a n o w s k y ,  
Dresden, ausgeführt. —

646
No. 82.



Zu dieser D arstellung der baulichen G esam tgestal
tung, der verw endeten  Baustoffe und der technischen 
E inrich tungen , die uns der A rchitek t gibt, noch einige 
W orte über die baukünstlerische A usgestaltung im 
Ä ußeren und  Inneren :

W as zunächst das in Abb. 1, S. 645, hierunter, und 
10, S. 649 w iedergegebene Äußere anbetrifft, so darf man 
wohl sagen, daß es in einfacher und doch w ürdiger 
Form  die w irtschaftliche Bedeutung der E igentüm erin 
des H auses rep räsen tie rt und seine Zw e:kbestim m ung 
als V erw altungsgebäude k la r zum A usdruck bringt. 
D urch den kräftigen , schlichten Sockel w ird das sta rke  
Gefälle der S traße in glücklicher W eise ausgeglichen 
und zugleich für die breiten  Pfeiler, die die lange F ront 
aufteilen  und beleben, ein gu ter U nterbau geschaffen. 
D urch diese durchgehenden P feiler w ird das eigent-

der Breite mid Tiefe für den Zweck des Baues etw as 
zu sta rk  beton t und  die breite rechteckige U m rahm ung 
m it ihrem an orientalische Form gebung anklingenden 
Reliefschm uck sowie die A usbildung der oberen Säulen 
bring t ein frem dartiges Motiv hinein, das m it dem 
Übrigen nicht ganz zusamm en gehen will; ganz abge
sehen davon, daß diese Lösung, die ohne s ta rk e  Eisen- 
bzw. E isenbetonbalken nich t denkbar ist, dem Laien 
unverständlich  bleiben wird.

Rein sachlich behandelt sind die H ofansichten der 
Gebäude, die in Abb. 11 und 12, S. 651, w iedergegeben 
werden.

In gewissem G egensatz zu dem H aupteingang, bei 
dessen A usgestaltung der A rch itek t in bew ußter A bsicht 
in der Form gebung seine eigenen W ege gegangen ist, 
s teh t die innere A usgestaltung, von der unsere Abb. 7

liehe V erw altungsgebäude zu einem einheitlichen B au
kö rp er zusam m engefaßt, den das breite, durchlaufende 
Gesims deutlich  von dem oberen W ohngeschoß scheidet. 
Der ganze Schm uck in dieser streng  und ruh ig  ge
g liederten  F ro n t w ird auf den, den H aupteingang en t
haltenden  M ittelbau konzen triert, der durch den 
höheren A ufbau noch s tä rk e r beton t w ird. Jedoch 
erschein t dieser E ingang  durch seine E n tw icklung  nach

und 8, S. 648, Abb. 9, S. 649, einige Beispiele geben. 
H ier zeigt sich w ieder durchw eg eine vornehm e Ruhe, 
eine A usgestaltung, die m odern nu r insofern ist, als 
sie un ter Verzicht auf Zierform en ebenfalls w ieder rein 
sachlich ist und nur durch schönes M aterial und  gu t 
abgew ogene V erhältnisse w irken will. N ur in einigen 
w enigen O rnam enten kom m t ein S treben nach  m o
derner Form ensprache zum A usdruck. — — F r. E . —
_____ i

Die ästhetische Seite.
Ein Beitrag zu den Erörterungen über das preußische Städtebaugesetz.

Von S tadtrat Dr.-Ing. W a g n e r - S p e y e r  in Nürnberg.
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Sinne städtebau-ästhetischer Grunderkenntnisse zu gereiften 
Grundgedanken zusammenzufassen und diesen im Gesetz, 
wo sie bisher z. T. nur ein Notunterkommen gefunden 
hatten, mit anderen Bestimmungen vollebenbürtige und 
richtige Berücksichtigung zu sichern.

Nun zeigt der Entwurf, der in so vielen Punkten einen 
erfreulich fortschrittlichen Geist erkennen läßt, gerade in 
bezug auf die ästhetischen Probleme durchaus noch nicht 
die eindeutige, positive Einstellung, die allein liier zu 
nützen vermag. Gewiß, in einer Reihe von Paragraphen, 
sind Forderungen enthalten, die man mit freudiger Zustim
mung auf der Habenseite verbuchen kann; auch was in den

war nehmen die Erörterungen über den E nt
wurf zum neuen preuß. Städtebaugesetz in 
der Fachpresse bereits einen breiten Raum 
ein,*) über die ästhetischen Fragen, die von 
ihm berührt werden, ist jedoch noch wenig 
geäußert worden. Indes handelt es sich auch 

hier um Entscheidungen von allergrößter W ichtigkeit für 
die Zukunft unseres baulichen und insonderheit städtebau
lichen Schaffens. Gilt es doch, die vielfach auseinand.er- 
strebenden Einzelauffassungen auf diesem Gebiete im

*) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  Vgl. h ie rzu  d ie  A us
fü h ru n g en  in  u n s e re r  B e ilage  „ S t a d t  u n d  S i e d l  u n  gu, 1924 u. 1925.



„Begründungen“ zu ihnen gesagt ist, wird im allgemeinen 
nur Anerkennung auslösen. Daneben aber ünden sicü 
Stellen, die gegenüber manchen schon _ bestehenden Ge
setzesbestimmungen nur einen Rückschritt bedeuten wur
den, weil sie wieder das längst als unbrauchbar erkannte 
Kriterium der „gröblichen Verunstaltung“ in Anwendung

bringen Schon die reine Beschränkung auf Verunstal- 
nuwsabwehr wäre völlig unzureichend; wollte man aber 
nur” „gröbliche“ Verunstaltungen verhüten, so käme das 
fast einer Ermunterung zu „mchtgroblichen gleich § 9 
le<rt mit Recht W ert darauf, daß geschichtlich oder künst
lerisch bedeutsame Straßen und Bauten in ihrem Eindruck

Abb. 7. D i r e k t o r - Z i m m e r .
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Abb. 10. H a u p t p o r t a l  a n  d e r  T e p l i t z e r  S t r a ß e .
Das Verwaltungsgebäude der nordböhmischen Elektrizitätswerke A.-G., Bodenbach.

14. O ktober 1925. 649



durch neue Bauanlagen nicht ..beeinträchtigt“ werden, daß 
daneben ,.künstlerisch befriedigende“ Orts- und Straßen
bilder neu entstehen; in den Begründungen ist ausgetuhrt 
(S. 72), daß auch nicht bevorzugte Gegenden landschaft
liche Reize haben und ihre Bewohner auf deren „unbe
rührte“ Erhaltung Anspruch erheben können. An anderen 
Stellen aber begnügt sich der Entwurf (§§ 43 u- 51j damit, 
„gröbliche Verunstaltungen“ der derart als schonungs
würdig bzw. fordernswert bezeichneten schönen Gesamt
oder Einzelbilder zu verbieten. Daß solche Widersprüche 
ausgemerzt und die. Bestimmungen des Gesetzes ganz auf 
positive Forderungen eingestellt werden, muß der gemein
same Wunsch aller Berufenen sein.

Freilich werden gerade in den Kreisen der Fachleute 
gegen positive Wertforderungen im ästhetischen Sinn leb
hafte Bedenken geäußert. Ihnen muß immer wieder die 
Frage entgegengehalten werden, ob denn dem Pfuscher- 
tum weiterhin durch die Anspruchslosigkeit der Gesetze 
die Konkurrenz mit dem fähigen Baumeister und Bau
künstler erleichtert werden soll, und ob sie so wenig Ehr
geiz besitzen, daß es ihnen genügend _ erscheinen kann, 
wenn von ihren Leistungen statt wirklicher Qualität nur 
die Meidung verunstaltender Häßlichkeit verlangt wird? 
Der Einwand, es möchten in der Hand von Bürokraten die 
bestgemeinten Paragraphen zu hemmenden Fußangeln für 
jede freiere Regung werden, kann nicht gelten. Mit ihm 
könnte man ebenso gut den Gedanken einer gesetzlichen 
Regelung im städtebaulichen Arbeitsbereich überhaupt tot
schlagen. Es gibt Mittel genug, solchen ungewollten Mög
lichkeiten in weitem Umfang zu begegnen. Und wäre dem 
nicht so, dann sollte dem ernsthaften Künstler im Ver
trauen auf die Überzeugungskraft seiner Leistungen immer 
noch d ie  Lösung die liebere sein, die ihn vielleicht mit
unter mit gewissen Erschwernissen belastet, dabei aber sein 
Berufsgebiet von Nichtkönnern und ihren üblen Mach
werken möglichst freihält.

Ungebundenheit ist nicht die entscheidende Voraus
setzung für künstlerisch vollwertiges Schaffen. Die Werke 
der Baukunst und zumal ihrer städtebaulichen Arbeits
sphäre sind vielfach bedingt, Einordnung und Anpassung 
gehören zu den Hauptforderungen, die an sie gestellt 
werden müssen. Deshalb sei auch nach wie vor nach
drücklich dafür eingetreten, daß der „Modellbaugedanken“ 
im Gesetz eine gesicherte Stätte finde. (Der Entwurf läßt 
ihn im Gegensatz zu den vom „Deutschen Städtetag“ bear
beiteten Vorschlägen nirgends deutlich zum Durchbruch 
gelangen; die Forderung des § 45 beschränkt sich auf 
plastische Darstellungen, die mit „Modellbau“ zunächst 
nichts gemein haben, jedenfalls nicht mit ihm identisch 
sind). Es würde zu weit führen, auf Wesen und Ziele des 
Modellbaus und auf seine Anwendungsweise an dieser 
Stelle des näheren einzugehen. Kürzehalber sei auf den 
Vortrag auf der vorjährigen Tagung der technischen Ober
beamten deutscher Städte über das Thema: „Künstlerische 
Forderungen an ein neues Städtebaugesetz“*) und auf die 
„Grundlagen modellmäßigen Bauens“**) verwiesen.

Dort ist auch die rechtliche Seite der Frage, inwieweit 
künstlerische Wünsche überhaupt mit baugesetzlichen Be
stimmungen gestützt werden können, eingehend beleuchtet. 
Dieser Frage gegenüber werden ja auch gerne allerlei 
Zweifel angeführt. Indes wird, Wer den Entwurf zum 
neuen Städtebaugesetz genau durchgeht, aus manchen 
(z. T. schon oben gestreiften) Stellen eine bejahende Ant
wort auf sie herauslesen müssen. In der Tat haben nicht 
bloß preußische, sondern in wichtigen Punkten viel weiter
gehend auch schon sächsische, bayerische und andere Vor
schriften positiv gerichtete ästhetische Bedingungen er
hoben und dem Modellbau nahe verwandte Maßnahmen 
ermöglicht. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Oder 
sollte wirklich der polizeilichen Aufmerksamkeit das Ohr 
mehr gelten denn das Auge, d. h. Lärmbelästigung streng 
verpönt, „optische Ruhestörung“ aber als ein zulässiger 
Angriff auf den empfindenden Mitmenschen widerspruchs
los geduldet sein? Zudem handelt es sich bei-jener immer 
nur um vorübergehende, mehr momentane Unannehmlich
keiten. Die Verschandelung von Stadt und Land dagegen, 
die ohne gesetzliche Hemmung rettungslos weiter getrieben 
wird, bedeutet eine dauernde Einbuße an unersetzlichen 
Werten. Wer statt ihrer eine Erhaltung und Mehrung der 
ästhetischen Werte wünscht, kämpft also um keine Nichtig
keiten, er dient einer hohen Aufgabe. Prof. S c h u m a c h e Br 
betont mit gutem Grund in einem Aufsatz zum Entwurf: 
„Die ästhetischen Anforderungen einer vernünftigen Bau
pflege erhalten erst richtige Wertung, wenn sie nicht als 
ungewöhnliche Besonderheit, sondern als organischer Be
standteil der ganzen städtebaulichen Fürsorge charakteri

*) Vgl. D eutsche B auzeitung 1924, No. 44/45. —
**) 1918 bei E m s t & Sohn in  B erlin . —

siert sind“.t) Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen 
sei zu einigen Paragraphen des Entwurfs kurz Stellung 
genommen.

Schon bei den Flächenaufteilungsplänen können häufig 
wichtige Belange des Denkmal- und Naturschutzes berührt 
werden was in §§ 2 u. 4 ergänzend zum Ausdruck kommen 
sollte. 'ln  § 9 sind solche und andere ästhetische Rück
sichten in schätzenswerter Form der Fluchtlinienaufstellung 
zur Pflicht gemacht. Daß die Landschaftsbilder nicht „vei- 
unstaltet“ und Naturschutzgebiete nicht „zerstört“ werden 
dürfen ist zu selbstversändlich, um nicht das bestimmte 
Verlangen, daß sie „gebührend berücksichtigt und ge
schont“ werden sollen, von selbst wachzurufen. § 9 ist 
dann auch die Stelle, wo ob des organischen Zusammen
hangs zwischen Grundriß und Aufriß städtebaulicher An
lagen die „Modellbau“frage mit zu behandeln wäre. Die 
Modellpläne sollten in engem Zusammenhang mit den 
Fluchtlinienplänen, gleichsam als deren Bestandteil und 
mit ähnlicher Rechtswirkung wie sie aufzustellen sein. 
Dabei is t von Wiclitigket, daß sie den jeweiligen Zweck
bedürfnissen richtig angepaßt werden und etwaigem 
Wechsel derselben ohne allzu viel Umständlichkeit elastisch 
folgen können. Ihre Bearbeitung kann, wie das ja  auch 
bei den Fluchtlinienplänen zuweilen der Fall ist, den Bau
bewerbern bzw. den Beauftragten überlassen werden, ihre 
Feststellung hat aber selbstverständlich durch die auch für 
die Fluchtlinien zuständigen Gemeindestellen usw. zu er
folgen. Wie verlautet, soll der Modellbau im Baugesetz 
eines anderen großen Bundesstaates bereits Aufnahme 
finden. Das preußische Gesetz, in dem allgemein der Vor
läufer zu einem dringend wünschenswerten Reichs-Rahmen
gesetz erblickt wird, darf da nicht Zurückbleiben.

Sehr erfreulich ist, daß in § 13 auch Denkmal- und 
Heimatschutz unter den Gründen genannt sind, die das 
Verlangen nach Festsetzung neuer oder Abänderung be
stehender Fluchtlinien rechtfertigen. In der Praxis wird 
allerdings sehr darauf zu achten sein, daß mit solchen Be
stimmungen nicht etwa veralteten Auffassungen Vorschub 
geleistet und eine fortschrittliche Entwicklung peinlich 
gehemmt wird. Daß nach dieser Richtung gewisse Be
denken nicht ganz unterdrückt werden dürfen, könnte 
aus einem Vergleich mit §46 Ab. 1 u. 2 entnommen werden.

In dem schon erwähnten Artikel von Schumacher ist 
der Wunsch ausgesprochen, daß nicht das ganze Plan
gebiet eines Flächenaufteilungsplanes jeweils auf die ver
schiedenen Nutzungszwecke verteilt werden solle, sondern 
„neutrale Gebiete“ zu belassen seien, für die jedoch die 
nächst nicht bebaut werden dürfen, für die jedoch die 
nähere Zweckbestimmung noch Vorbehalten bleibt. Bei 
Verwirklichung dieses äußerst beachtensweren Gedankens 
würde es ein Leichtes sein, die Konzentration der Anbau
gebiete zu sichern, die aus wirtschaftlichen, aber ebenso 
sehr aus städtebaulichen Gründen als ein dringendes Be
dürfnis angesprochen werden muß. Da die Bausperre (§ 20) 
nach dieser Richtung keinesfalls ausreichen kann, wäre an 
geeigneten Stellen (§§ 19, 58, u. a.) ein Bauverbot für 
Grundstücke im „neutralen Gebiet“ mit aufzunehmen. Die 
Erteilung von Befreiungen müßte dann aber weitestgehend 
eingeschränkt und allgemein auch davon abhängig ge
macht werden, daß sie den Forderungen der §§ 4 und 9 
wie etwaigen Modellansprüchen nicht zuwiderläuft (§ 19, 
Abs. 2 u. 3).

Für die Regelung zwischengemeindlicher Bebauungs
pläne sieht § 25 einen besonderen Siedlungsausschuß vor. 
Es bedarf keiner Begründung, daß und weshalb in diesem 
die Fachleute in ausreichendem Maße vertreten sein 
müssen. Trotzdem würde eine darauf hinweisende Be
merkung im Gesetz sehr am Platze sein. Da aus verein
zelten Bestimmungen über die Zuziehung von Sachver
ständigen jedoch der Schluß gezogen werden könnte, daß 
sie bei vielen anderen Fragen, wo ihre integrierende Mit
wirkung ebenso unentbehrlich erscheint, außer Betracht zu 
bleiben hätten (vgl. § 47), wäre es vielleicht richtiger, diese 
Frage in einem besonderen Paragraphen zusammenfassend 
zu behandeln. Als Sachverständige werden in diesen 
Fällen Beamte der beteiligten Städte zur Verfügung stehen. 
Wo nicht, sind sie besonders zu bestimmen. Daneben ist 
von paritätisch zusammengesetzten Kommissionen für be
sonders wichtige Fragen, für Monumental- und Modelbau- 
angelegenheiten manches Ersprießliche zu erwarten.

Nach dem Entwurf sollen die zur Einführung vor
geschlagenen Baulastenbücher auch bauästlietischen usw. 
Absichten dienstbar sein (§ 55.). Sie könnnen offenbar schon 
durch die Bestimmungen in § 31 zur Erzielung kubisch 
ausgeformtor und modellmäßig gebundener Stadtbauanlagen 
wesentlich beitragen und sind deshalb auch von künst.-

t )  Vgl. Z e n tra lb la tt d e r Bau V erw altung, 1925, No. 35. __
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lerischem Standpunkt aus nur zu begrüßen. Dagegen sind 
bei den §§ 43 ff. einschneidende Änderungen zu bedingen, 
wenn sie ähnlichen Zwecken dienen, also ästhetischen 
Forderungen genügen sollen.

besser wegzulassen, damit nicht andere gleich bedeutsame 
oder sogar ausschlaggebendere Gesichtspunkte ungewollt 
als minderwichtig erscheinen. Der grundsätzlichen Be
schränkung auf Gebiete der geschlossenen Bauweise in

Abb. 12. B l i c k  i n  d e n  Ho f  g e g e n  d a s  H a u p t g e b ä u d e  u n d  d e n  S e i t e n f l ü g e l .  
Das Verwaltungsgebäude der nordböhmischen Elektrizitätswerke A.-G., Bodenbach.

Für § 42 wird eine positive Fassung vorgeschlagen, 
etwa des Inhalts, daß alle baulichen Anlagen und Ände
rungen sich den Anforderungen des § 9 Abs. 1 in ihrer Ge
staltungen anpassen müssen, widrigenfalls die Baugeneh
migung zu versagen ist. In § 44 Abs. 1 und 2 ist die be
tonte Aufzählung von Verputz, Anstrich und Ausfugung

Abs. 3 fehlt die innere Begründung; die Einhaltung der 
Baufluchtlinie wird als Norm anzunehmen, dabei aber 
ausdrücklich zu bestimmen sein, daß Ausnahmen, die künst
lerisch begründet oder vertretbar erscheinen, zugelassen 
sein sollen. Um einen im ästhetischen Sinne gelegenen 
(also nicht bloß „Verunstaltungs ‘-Vermeidung bezweckenden)
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Ausgleich mit den Nachbarfronten jeweils sicherzustellen, 
sollte deren Eintragung in die Baupläne mit Angaben über 
Material usw. verlangt werden dürfen. Für bestimmte 
Flächen (§ 45) kommen dann noch weitergehende Forde
rungen, so die Fertigung von Lichtbildern oder plastischen 
Darstellungen auch über größere städtebauliche Zusammen
hänge und daneben die Anwendung des Modellbauver- 
fahrens in Betracht (soweit letzteres nicht möglichst all
gemein betrieben werden soll).

Der Bekämpfung des Reklameunwesens widmet der Ent
wurf mehrere Paragraphen (§§ 50 ff.) Es ist nicht zu ver
kennen daß der Entwurfsverfasser dabei von der ernsten 
Absicht geleitet war, dieses überhandnehmende Übel in_ er
trägliche Schranken zu verweisen. Sollen aber hierin wirk
liche Erfolge erzielt werden, dann darf man das Urteil über 
die mehr oder minder störende Wirkung von Werbezeichen 
usw. nicht auf das Einzelstück und etwaige grobe Ver
unstaltung beschränken, man muß vielmehr die Schäden, 
die durch Reklamehäufung usw. entstehen, ebenso in 
Rücksicht ziehen und auch dabei verlangen, daß das 
Straßen- oder Ortsbild nicht geschädigt wird. Nun können 
freilich bei solcher Regelung Schwierigkeiten und Härten 
entstehen, wenn die zusammenwirkenden Reklamezeichen 
verschiedenen Besitzern gehören. Daher wäre zu wünschen, 
daß im Interesse eines billigen Ausgleichs auch Änderung 
an vorhandenen Werbezeichen verlangt werden können. 
Ob hier mit nur widerruflicher Erlaubnis das Gewünschte 
zu erreichen bzw. ob diese für den Regelfall anwendbar 
wäre, bliebe noch zu prüfen.

Als einen deutlichen Fortschritt wird man es ver
zeichnen, wenn für Fragen wie die, ob eine Gegend reiz
voll sei, jede gerichtliche Nachprüfung ausgeschlossen 
wird (§ 52 Abs. 3); man muß erwarten, daß bei den wei
teren Verhandlungen über den Entwurf diese Neuerung 
über die erwähnte e i n e  Frage hinaus möglichst auf den 
Gesamtkomplex der hier einschlagenden ästhetischen Be
lange ausgedehnt wird.

Bezüglich des Raumbestandes, soweit man eine Siche
rung überhaupt als besonderen Punkt und an der an
gegebenen Stelle (§ 56) im Städtebaugesetz behandelt 
sehen will, möchte ich gleichfalls für eine Erweiterung der 
Bestimmungen eintreten. Es ist zweifellos ein Unsinn, 
wenn — wie man immer wieder beobachten muß — der 
Baubeginn sich bei zahllosen Fällen darin äußert, daß 
zunächst aller Baiunwuchs, mit Stumpf und Stiel entfernt 
wird, während dann nach Fertigstellung des Baues auf den

verbleibenden Freiflächen ein kümmerlicher Ersatz ge
pflanzt werden muß. Es wären Bestimmungen zu wünschen, 
wonach Baumbestände die für das Orts- und Straßenbild 
von Belang sind, wenigstens für eine Übergangszeit d. h- 
insolange erhalten werden müssen, bis die Neupflanzungen 
entsprechend herangewachsen sind.

§ 58 enthält nach Seite der bei § 19 besprochenen 
Konzentration der Anbaugebiete recht verfängliche Zu
geständnisse; es wird nicht ohne entsprechenden Vor
behalt bezüglich des Konzentrationsgedankens abgehen, 
falls man nicht mit mir die glatte Streichung des Absatz 2 
für notwendig hält. Änderungsbedürftig ist auch § 59, 1, der 
nur für Wohn- und Arbeitsstätten unter gewissen Voraus
setzungen die Baugenehmigung ausschließt. Oder sind Ver
gnügungsetablissements und andere Anlagen, die sich ge
wöhnlich zu allererst in noch nicht anbaufähigen Gebieten 
ansiedeln wollen, für ein schönes Landschaftsbild weniger 
gefährlich, als eine Wohn- und Arbeitsstätte? Ich glaube, 
ihrem ganzen Wesen nach eher das Gegenteil. Auch Wohn
lauben können sowohl für eine organische wie für jede 
künstlerisch befriedigende Entwicklung von Ortsbildem 
usw. von fühlbarem Schaden sein. Ihre betonte Sonder
stellung in § 60 ist daher nicht gerechtfertigt, das Bau
verbot hat auch für sie Gültigkeit zu beanspruchen.

In den Enteignungsparagraphen (§§ 65 ff.) endlich wird 
man bei Bestimmungen über Zwangstausch entsprechende 
Hinweise auf die Notwendigkeit des Fertigbaues gewisser 
Stadtviertel, um die städtebauästhetischen Absichten wirk
lich innerhalb absehbarer Zeiträume zu gewissem Abschluß 
bringen zu können, nicht vermissen wollen.

Auf weitere Punkte, vor allem auf Vieles, was außer
halb des ästhetischen Rahmens liegt, soll nicht eingegangen 
werden. Lediglich auf das eine sei noch hingewiesen, daß 
bei den Vorverhandlungen wiederholt der Gedanke aus
gesprochen worden war, das neue Gesetz müsse auch 
feuerpolizeiliche, sicherheitstechnische usw. Vorschriften 
mit enthalten, um ein möglichst umfassendes Grundgesetz 
für das ganze Gebiet des Bauens darzustellen. Der Ent
wurf zeigt nicht diese Vollständigkeit, für die sicher 
mancher Gesichtspunkt spricht. Auch beim jetzigen Um
fang des vom Entwurf erfaßten Gebiets kann man im 
Zweifel sein, ob der Titel wirklich richtiger „Städtebau
gesetz“ oder ,„allgemeines Baugesetz“ lautet. Ihre Ant
wort wird verschieden ausfallen, je nachdem, ob man im 
Städtebau die Zusammenfassung aller baulichen Tätigkeit, 
oder nur eine Sonderauswirkung dieser erb'ickr. —

Tote.
Professor Erdmann Georg Hartig t- Auf seinem Alten

sitz zu S t a r n b e r g  bei München verschied am 15. Sep
tember d. J. der Gewerbeschulrat und Baugewerksschul
direktor a. D. Prof. Erdmann Georg H a r t w i g  in fast 
vollendetem 68. Lebensjahre, zuletzt Leiter der staatl. Bau- 
gewerkschule in A a c h e n .  Mit ihm ist nich nur ein weit
blickender, zielbewußter Schulmann mit tiefem Verständnis 
für alle Fragen seines Dienstes und Berufes und ein Mann 
von persönlicher Liebenswürdigkeit dahingegangen, Eigen
schaften, die ihm die freudige Mitarbeit und das Vertrauen 
seiner Kollegen sicherten;, sondern zugleich ein Baukünstler 
von mehr als durchschnittlicher Befähigung.

Letztere kam nicht nur zum Ausdruck bei zahlreichen 
Wettbewerben, teils Denkmalswettbewerben verschie
denster Art, teils Bauten größerer Bedeutung, sondern auch 
bei einer größeren Zahl ausgeführten Bauten. So trug er 
s. Zt. den 1. Preis im Wettbewerb für die R u h m e s  h a l l e  
i n  B a r m e n ,  ferner den 1. und 2. Preis für die S t a d t 
h a l l e  i n  H a g e n ,  den 2. Preis für die R u h m e s h a l l e  
i n G ö r l i t z  davon. Der erstgenannte Wettbewerb trug 
ihm auch die Ausführung ein. Nach Vollendung dieses Baues 
wurde ihm von dem Bauausschuß eine Ehrengabe von 
10 000 M. überreicht. Von ihm stammen ferner die Stadt
halle in Barmen, der Umbau der Kunstgewerbeschule und 
eine Reihe von Landhäusern daselbst. Eine Reihe von 
Sanatorien sind ebenfalls von ihm erbaut, so die Lungen
heilstätte Oderburg der Hansestädte, die ihm auf der Pari
ser Weltausstellung 1900 den „Grand Prix“ eintrug, sowie 
ein Sanatorium für Lungenkranke in Davos in der 
Schweiz. Geschäftshäuser, Saalbauten, Turnhallen und 
Villen in Braunschweig, letzterer Art auch in Hannover, ein 
Postgebäude in Friedberg-Hessen vervollständigen die 
Zahl seiner ausgeführten Bauten, in deren Ausgestaltung 
sich Hartig in überlieferten Formen bewegte.

Auch literarisch ist er mehrfach hervorgetreten, teils 
durch Sonderberichte über seine Bauten, teils durch Aus
stellungsberichte (z. T. im Auftrag der Regierung), durch 
Stellungnahme zu Fragen der technischen Erziehung und
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der Baukunst. Eine seiner letzteren größeren Arbeiten be
handelte die „Flandrische Wohnhaus-Architektur“ und ist 
mit Unterstützung der preuß. Regierung und des General
gouverneurs von B r ü s s e l  1917 im Verlag von W a s - 
m u t  h erschienen. — — Fr. E. —

Wettbewerbe.
Einen W ettbewerb für die Entwürfe e ines K ohlen

säuregasbades, einer K altw asserheilanstalt und eines  
Sonnenbades in Karlsbad schreibt die Stadtgemeinde 
unter deutschen Architekten zum 23. 11. d. J. aus. An 
Preisen sind ausgesetzt: I. Preis von 12 000 Kr., ein
II. Preis von 8000 Kr., ein III. Preis von 4000 Kr., ein 
IV. Preis von 2000 Kr.. 2 Ankäufe zu je 1000 Kr. Unter 
den Preisrichtern sind Oberbaurat Prof. Dr. B a c h .  Prag. 
Oberbaurat Baumann, Wien, Prof. Reinhardt, Charlotten
burg. Unterlagen gegen Einsendung eines Betrages von 
20 Kr., der Bei Einreichung eines Projektes oder bei 
Rücksendung der Unterlagen zurückerstattet wird, vom 
Stadtbauamt Karlsbad. —

Zur Erlangung von Entwürfen für den Neubau einer 
Stadthalle in W eimar wird von der Weimarhalle-Aktien- 
Gesellschaft in Weimar ein Ideenwettbewerb unter den 
Architekten des Landes Thüringen und des Reg.-Bez. Er- 
furt, mit Termin zum 5. Januar 1926, ausgeschrieben I Pr. 
9000 M., II. Pr. 6000 M., III. Pr. 4000 M.. IV ’ Pr 
3000 M., Ankäufe zu je 1500 M. Unter den Preisrichtern 
Geh. Baurat Dr. Ludwig H o f f  m a n n ,  Berlin. Prof Dr. 
Emil H ö g g , Dresden, Stadtbaurat R i t t e r ,  Leipzig. 
Stadtbaurat L e h r  m a n n Weimar. Der Betrag von 10 M. 
für Unterlagen wird bei Einreichung eines Entwurfes 
zurückerstattet. —

, ■ Das Verwaltungsgebäude der Nordböhmischen Eie
trizitatswerke A.-G., Bodenbach. — Die ästhetische Seite, 
lote. — Wettbewerbe. —
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Druck: W. B ü x e n s t e i n ,  Berlin SW 48.

N o. 82.


